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Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz bei Sport und 

Wettkämpfen der Feuerwehr 

(Stand 28.06.2022) 

Allgemeines 

Zur Beurteilung des gesetzlichen Unfallversicherungsschutzes ist es maßgebend, dass der Kamerad 

oder die Kameradin zum Unfallzeitpunkt eine der Feuerwehr (= Unternehmen) dienende Tätigkeit 

ausüben wollte. Diese Handlungstendenz muss durch die objektiven Umstände des Einzelfalls 

bestätigt werden. 

Handelt der Kamerad oder die Kameradin der Feuerwehr zur Erfüllung einer sich aus seiner Tätigkeit 

in der Feuerwehr ergebenden Verpflichtung, ist dies unmittelbar zu bejahen.  

Die nachstehenden Ausführungen gelten gleichermaßen für hauptamtlich Beschäftigte in den 

Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden, Beschäftigte von Berufsfeuerwehren und Angehörige von 

Freiwilligen Feuerwehren. 

Nicht erfasst sind die Angehörigen von Werks- und Betriebsfeuerwehren. Unfallversicherungsschutz 

ist für diese Personengruppe mit dem zuständigen Unfallversicherungsträger zu klären. 

Gleiches gilt für verbeamtete Angehörige der Feuerwehr, welche versicherungsfrei sind. Für sie 

gelten die beamtenrechtlichen Unfallfürsorgevorschriften. Auskunft darüber kann der jeweilige 

Dienstherr geben. 

Dienstsport 

Schnelligkeit, Umsichtigkeit und Ausdauer sind Voraussetzungen für den erfolgreichen 

Feuerwehreinsatz. Grundvoraussetzung für den aktiven Dienst in der Feuerwehr ist deshalb die 

körperliche Leistungsfähigkeit. Die vom Dienstherrn geforderte Fitness versetzt die Einsatzkraft in die 

Lage, die versicherte Tätigkeit in der Feuerwehr (= Unternehmen) auszuüben. 

Der - angeordnete - Dienstsport soll die Einsatzkräfte der Feuerwehr in die Lage versetzen, den 

Dienst ordnungsgemäß und ohne Gefahren für die eigene Gesundheit oder das Leben ausüben zu 

können.  

Aus diesem Grund ist die körperliche Leistungsfähigkeit und Fitness nicht „Ausgleich“, sondern vom 

Unternehmer und vom Gesetzgeber eingeforderte Voraussetzung an die in der Feuerwehr tätigen 

Kameradinnen und Kameraden. Insofern gilt angeordneter Dienstsport als Teil der versicherten 

Tätigkeit eines Angehörigen der Feuerwehr. 

Wettkampfmäßiger oder zur Erzielung von Spitzenleistungen ausgeübter Sport, ist nur dann 

ausnahmsweise gesetzlich unfallversichert, wenn der dienstliche Zweck im Vordergrund steht. In 

allen Fällen muss die sportliche Betätigung materiell und formell dienstbezogen, vom 

Dienstvorgesetzten (z. B. Wehrleitung, Ortswehrleitung, Bürgermeister/Bürgermeisterin etc.) 

angeordnet und unter die fachliche Aufsicht einer vom Dienstvorgesetzten bestimmten Person (z. B. 

Zugführer, Jugendwarte, Trainer, Mannschaftsleitung etc.) gestellt sein. 
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feuerwehrspezifischer 
Wettkampf, 

Feuerwehrsportwettkampf 
einschließlich Training 

Sportwettkämpfe 

1. vom feuerwehrdienstlichen 
Verantwortlichen angeordneter 
Dienstsport (Dokumentation, 
beispielsweise im Dienstplan) 

2. Organisationsrahmen der 
Feuerwehr 

3. ausschreibungsbasierter 
Wettkampf, aufbauend auf den 
Richtlinien und Verordnungen 
des Deutschen 
Feuerwehrverbandes, des 
Landesfeuerwehrverbandes 
Sachsen e.V. oder des 
Internationalen technischen 
Komitees für vorbeugenden 
Brandschutz und 
Feuerlöschwesen -CTIF 

Leistungsvergleiche auf 
Breitensportbasis 
(Ausdauersport, Schwimmen 
etc.) mit anderen Feuerwehren 

1. Erfüllung des dienstlichen 
Zwecks nach Sächs. BRKG 
unter Beachtung des § 15 
Abs.1 DGUV Vorschrift 49 

2. vom feuerwehrdienstlichen 
Verantwortlichen 
angeordneter Dienstsport 
(Dokumentation, z.B. im 
Dienstplan etc.) 

3. Organisationsrahmen der 
Feuerwehr 

Leistungsvergleiche mit 
Personen/Vereinen/ 
Organisationen außerhalb der 
Feuerwehr 

gesetzlicher 
Unfallversicherungsschutz 

besteht 

gesetzlicher 
Unfallversicherungsschutz 

besteht 

grundsätzlich besteht kein 
gesetzlicher 

Unfallversicherungsschutz 

Versicherungsschutz kann im 
Einzelfall aufgrund besonderer 

Umstände gegeben sein. 

Deshalb sollte vor der 
geplanten Veranstaltung 

schriftlich bei der Unfallkasse 
Sachsen angefragt werden. 

poststelle@uksachsen.de 
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